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INHALT: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 

Nein 

denn auch in diesem Jahr wird weltweit die Geburt des Menschen Jesus gefei-

ert, der mit seinem Evangelium (frohe Botschaft) die Welt zum Guten verän-

dert hat. 

Aber 

für uns bekommt das diesjährige 

Weihnachtsfest einen bitteren Bei-

geschmack, wenn wir wissen, dass 

in Flensburg im Malteserkranken-

haus 30 Stationshilfen zum 

1.1.2018 ausgegliedert werden. Sie 

machen dann die gleiche Arbeit 

aber zu schlechteren Bedingungen. Indem der Dienstgeber Mitarbeitergrup-

pen ausgliedert verspicht er sich – auf Kosten derer, die gehen müssen – wirt-

schaftliche und organisatorische Vorteile.  

Liebe ausgegliederte KollegInnen in Flensburg, 

trotz dieser bitteren Nachrichten wünschen wir euch „immer eine Handbreit 

Wasser unterm Kiel“. 

Allen KollegInnen in den verschiedenen Regionen und Einrichtungen wünscht 

der Vorstand der DiAG-MAV gesegnete Weihnachten und dass, sollten einmal 

beruflich oder privat schwere Zeiten anstehen, sich Menschen finden, die  

Solidarität, Hilfe und Unterstützung bieten. 

 

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes Jahr 2018 wünschen 

 

            Britta Ebert Bohn                       Elvira Hallmann                     Jens Jensen 

               Norbert Klix                               Sabine Mielke                        Rita Riedel 

Weihnachten fällt aus! 
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Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur                

Besitzstandsabschmelzung 

S 
eit dem Ergebnis der Zwangsschlichtung am 8. Dezember 2011 blieb die Frage der Zulässigkeit der hier zustande gekom-

menen Besitzstandsabschmelzung ungeklärt. Erst die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts am 29. Juni 2017 sorgte 

für Klarheit, leider nicht mit einem Ergebnis im Sinne der betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Das Bundesarbeitsge-

richt hat in seinem Urteil (6 AZR 485/16) bzw. in der Urteilsbegründung ausgeführt, dass letztendlich alle Vergütungsbestand-

teile für Beschlüsse der Regionalkommissionen - incl. Beschlüsse, die eine Besitzstandsabschmelzung vorsehen - zugänglich 

sind, sofern die den Regionalkommissionen vorgegebenen 

Bandbreiten für Abweichungen eingehalten werden. 

Die Rechtsberater der Arbeitnehmerseite der Arbeitsrechtlichen 

Kommission haben sich mittlerweile intensiv mit der Urteilsbe-

gründung auseinandergesetzt und sind zu dem Ergebnis gekom-

men, dass die Chancen für einen positiven Ausgang weiterer 

Klageverfahren gegen die Besitzstandsabschmelzung äußerst 

gering sein dürften.  Daher wurde darauf verzichtet, für be-

troffene Beschäftigte eine Musterklage zur Verfügung zu stel-

len. Allen Betroffenen steht natürlich frei, sich anwaltlich bera-

ten zu lassen, ob der Klageweg dennoch beschritten werden 

soll. 

Dienstgemeinschaft in der Krise —                                                  

Ausgliederung von MitarbeiterInnen 

Eine Geschichte ohne Happy End - bisher... 

Wir erinnern uns:  

 Vor dem Hintergrund, dass Arbeitgeber immer wie-

der auf die Idee kommen, Mitarbeitergruppen aus 

wirtschaftlichen Gründen auszugliedern, hatten 

sich die MAVen auf der Mitgliederversammlung im 

September 2016 mit diesem Problem auseinander-

gesetzt. Ergebnis der Auseinandersetzung war die 

„Plöner Erklärung“, in der die Mitarbeitervertretun-

gen die Arbeitgeber in den Einrichtungen im Erzbis-

tum aufgefordert haben, zukünftig keine Mitarbei-

terInnen mehr auszugliedern und bereits ausgeglie-

derten MitarbeiterInnen eine Rückkehr anzubieten. 

(Die „Plöner Erklärung“ findet man auf der Home-

page der DiAG-MAV hinter dem Button 

„Resolutionen“). 

„Alle machen es so“ 
„Jeder sagt das“. 
 „Keiner tut das“. 
 „Mich geht das nichts an.“ 
„Da kann man sowieso nichts machen.“ 
Hinter solchen Worten kann ich mich gut ver-
stecken. Was alle tun, fällt nicht auf, auch 
wenn´s falsch ist. 
Wenn keiner etwas tut, wird keiner fragen, 
warum ich´s nicht getan habe. 
Wenn´s mich nicht´s angeht, kann keiner 
mich zur Rechenschaft ziehen. 
Und wenn wir anfangen zu glauben, dass 
man sowieso nichts ändern kann, dann wird 
sich auch nichts ändern. 
Was wäre aus den Großen der Geschichte 
geworden, wenn sie nur getan hätten, was 
die Nachbarn tun? 
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Wer spräche noch von den Heiligen, 
hätten sie sich nach mir gerichtet? 
Welcher Erfinder hat sich nur um das ge-
kümmert, was ihn etwas angeht? 
Herr, du hast mir ein Gewissen gegeben, 
als letzte Instanz. Erinnere mich daran, 
dass ich schuldig werde an der Welt, dass 
die Welt ärmer ist, wenn ich sie um meine 
persönliche Gewissensentscheidung betrü-
ge. 
 
(Nach „Jugend mit Gott“ Verlag) 

 Eine Reaktion des Erzbistums auf diese Erklärung war mehr-

fach zugesagt worden. Im Juni 2017 teilte Generalvikar Thim 

jedoch dem DiAG-MAV Vorstand mündlich mit, dass es kei-

ne schriftliche Reaktion seitens des Erzbistums geben wer-

de. 

 Daraufhin wurde auf der Mitgliederversammlung im Sep-

tember 2017 ein Brief an den Erzbischof verfasst und von 77 

Mitarbeitervertretern unterschrieben. In dem Brief wird 

Erzbischof Heße aufgefordert, zu dem Missstand des Aus-

gliederns Stellung zu nehmen. 

 Am 9.11.2017 erhielt daraufhin der DiAG-MAV Vorstand 

einen Brief vom stellvertretenden Generalvikar Bonekamp, 

der Im Auftrag des Erzbischofs auf das Schreiben der Mitar-

beitervertretungen antwortet. Diesen Brief stellen wir wei-

ter unten zur Verfügung. 

Wie geht es weiter: 

 Auf das Antwortschreiben von Domkapitular Bonekamp reagiert der DiAG-MAV-Vorstand mit dem Schreiben, dass wir 

weiter unten ebenfalls zur Verfügung stellen. 

 Der Vorstand der DiAG-MAV reagiert auf das Antwortschreiben von Domkapitular Bonekamp: 

             ○  Mit einem Schreiben an Erzbischof Stefan Heße  

                  (siehe Seite 5) 

             ○  Mit einem Schreiben an den Verband der Diözesen Deutschlands (Deutsche Bischofskonferenz)   

                  (siehe Seite 7) 
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Antwortschreiben von Domkapitular Bonekamp vom 9.11.2017 
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Anschreiben des DiAG-MAV Vorstandes an Erzbischof Heße 

 



6 

AUSGABE NR. 3/2017 13. Dezember 2017 



7 

AUSGABE NR. 3/2017 13. Dezember 2017 

 

Anschreiben des DiAG-MAV Vorstandes an den VDD (Verband der Diözesen Deutschlands) 
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DiAG-MAV in Erzbistum Hamburg                                                                                                                                                                                      

Lange Reihe 2                                                                                                                                                                                                                        

20099 Hamburg                                                                                                                                                                                                                 

Tel. 040/18011971                                                                                                                                                                                                                  

Fax 040/18073829                                                                                                                                                                                                                   

E-Mail: geschaeftsstelle@diag-mav-hamburg.de 

Bilder:  


